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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Johann Schuster und 
Kollegen vom 19. Dezember 1990, Nr. 220/J, betreffend Kostenersatz fUr 
die Bel astungen det' Gemeinden im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Volkszählung 1991, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Ober die Frage des Kostenersatzes des Bundes für die Mitwirkung der 
Gemeinden bei der Durchführung der statistischen Erhebungen in den 
Jahren 1990 bis 1992, darunter der Volkszählung 1991, wurden bereits 
am 14. März 1989 im Österreichischen Statistischen Zentral amt Ge­
spräche zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Österreichischen Sta­
tistischen Zentral amt, dem Bundesministerium für Finanzen, dem Öster­
reichischen Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund geführt. 
Als Ergebnis dieser Gespräche wurde für die Mitwirkung der Gemeinden 
bei den Großzählungen 1991 (Volkszählung, Arbeitsstättenzählung, 
Häuser- und Wohnungszählung) eine Pauschal abfindung in Höhe von rund 
163 Mio. S festgelegt. 

Zu 3. und 4.: 

Der der ßudgeterstellung fUI" 1991 zugrunde gelegte Betrag beruht auf 
ei nel' vom Ös ten"f.'. -j eh i sehen StaU s ti s c!)!o!n Z eilt l'<ll al1l t vorgenommenen lind 
vom Bundesministerium für Finanzen als plausibel erkannten Kostenbe­
rechnung fUr alle bevorstehenden Großzählungen. Von allfälligen 
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"grundlegenden Differenzen" hat das Bundesministerium für Finanzen 
keine Kenntnis. Diesbezüglich würde im übrigen eine Klärung dem Öster­
reichischen Statistischen Zentral amt bzw. dem für dessen Budgetange­
legenheiten zuständigen Bundeskanzleramt obliegen. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Finanzen müßte die vorge­
sehene Pauschal abfindung von 163 Mio. S alle den Gemeinden für ihre 
Mitwirkung an der Volkszählung und den anderen Großzäh~ungen er­
wachsenden Kosten abdecken. Dem Bundesministerium für Finanzen sind 
keine in der Zwischenzeit eingetretene Gesetzesänderungen bekannt, die 
einen nennenswerten Mehraufwand bei der Volkszählung zur Folge haben 
könnten. 

175/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




